
BODENVERBESSERUNSGENOSSENSCHAFT                              
   REITNAU UND ATTELWIL 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________
Präsident: Daniel Habegger           Aktuar: Emil Gafner  
Zelglihof 106, 5506 Mägenwil    Kirchmattrasse 21, 5056 Attelwil                                               
habegger.daniel@bluewin.ch                                    ee.gafner@bluewin.ch 
079 696 64 15  062 726 12 86  

 

 

  
 
 

An die 

Genossenschafter und 

Genossenschafterinnen 

 

 

 

 

 

 

5056 Attelwil, 1. Juni 2023 

 

 

Einladung zur 2. Generalversammlung 2023 

Montag, 26. Juni 2023, 20.00 Uhr 

Kirchgemeindehaus Reitnau 
 

Sehr geehrte Genossenschafterinnen und Genossenschafter 

 

Die Ausführungskommission (AK) lädt Sie gerne zur 2. Generalversammlung ein.  

 

Traktanden  
1. Begrüssung 

2. Wahl der Stimmenzähler 

3. Kenntnisnahme des Protokolls der 1. GV vom 13. Juni 2022 

4. Genehmigung des Jahresberichtes des Präsidenten 

5. Genehmigung der Jahresrechnung 2022  

6. Bericht der Rechnungsprüfungskommission und Entlastung der AK 

7. Beschlussfassung zur Führung einer gemeinsamen Rechnung und eines 

gemeinsamen Restkostenverteilers für die Grundeigentümerinnen und 

Grundeigentümer 

8. Informationen der AK und der Technischen Leitung über den Stand der Arbeiten und 

die nächsten Schritte 

9. Verschiedenes 

 
Das Protokoll vom 13. Juni 2022 und die Jahresrechnung können während den 
Öffnungszeiten auf der Gemeindekanzlei Reitnau eingesehen oder auf 
www.reitnau/de/politik-verwaltung nachgelesen werden. 
 
Stimmrecht / Vertretung / Vollmacht (Statuten Art. 13) 

Jedes Genossenschaftsmitglied hat eine Stimme. Verfügen mehrere Personen über 

gemeinschaftliches Eigentum (Miteigentum und Gesamteigentümer) kommt ihnen 

gemeinsam eine Stimme zu. Sie haben zur Stimmabgabe einen Vertreter zu bestimmen. 
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Eine stimmberechtigte Person kann nicht mehr als drei Stimmen abgeben. Eine 

Stellvertretung erfordert eine schriftliche Vollmacht. 

 

Als Alleineigentümer oder Bevollmächtigter einer bestehenden Vollmacht erhalten Sie in der 
Beilage Ihren Stimmausweis. Möchten Sie sich für die Versammlung vertreten lassen, 
können Sie Ihren Vertreter im Feld «Vertretung» einsetzen und den Stimmausweis 
unterzeichnen. 
 
Im Anschluss an die Versammlung sind alle Teilnehmer zu einem kleinen Imbiss eingeladen. 
 
 
Freundliche Grüsse 

Bodenverbesserungsgenossenschaft 

Reitnau und Attelwil 

 

 
                    

Daniel Habegger  Emil Gafner 

Präsident   Aktuar 

 

 

 

Verteiler 

- Mitglieder BVG Reitnau und Attelwil 

- Ausführungskommission 

- Gemeinderat Reitnau 

- Alfred Frey, Sektion Strukturverbesserung LW Aargau 

- Thomas Niggli, BSB & Partner, Oensingen, Technischer Leiter 

 

 

Beilage 

Stimmkarte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


